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108.
Verordnung für das Grvßherzogthum Oldenburg zur Ausführung des

Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Oldenburg, den 1 . December 1899.

Wir Nicoiaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn, der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc . re . ,

verordnen znr Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs
vom 18 . August 1896, was folgt:

8 - i.
Die Verleihung der Rechtsfähigkeit an einen Verein,

dessen Zweck ans einen wirthschaftlichen Geschäftsbetrieb ge¬
richtet ist (K. 22 deS Bürgerlichen Gesetzbuchs) , und die Ge-
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nehmigung einer Aendernng der Satzung eines solchen Vereins

(Z . 33 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) erfolgt durch das

Staatsministerium.

8 - 2 .
Für die Erhebung des Einspruchs gegen die Eintragung

eines Vereins in das Vereiusregister ( Z . 61 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs ) oder gegen die Eintragung einer Aendernng der

Satzung eines eingetragenen Vereins ( tz . 71 des Bürgerli¬

chen Gesetzbuchs ) ist zuständig:
im Herzogthum Oldenburg:

das Amt (Stadtmagistrat der Städte I . Klasse ) ,
in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat,

in den Fürstenthümern Lübeck und Virkenfeld:
die Regierung.

8 - 3.

In den Fällen des Z . 43 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

entscheidet über die Entziehung der Rechtsfähigkeit eines

Vereins in erster Instanz:
im Herzogthum Oldenburg:

die im Staatsministerium , Departement des In¬

nern , bestehende Abtheilung für Gewerbesachen
(Artikel 16 der Verordnung vom 14 . Januar 1884,

betreffend die Ausführung der Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich ) , welche dabei die Bezeich¬

nung „ Abtheilung für Vereinssachen " zu führen hat,

in den Fürstenthümern Lübeck und Birkenfeld:
die Regierung.

8 - 4,.
Als Reknrsinstanz in den Fällen des Z . 62 Abs . 2 und

des K . 71 Abs . 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs tritt die Ab¬

theilung für Vereinssachen (Z . 3) ein.
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8 - 5 .
Die Genehmigung zur Entstehung einer rechtsfähigen

Stiftung (ß . 80 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) wird von dem
Staatsministerinm ertheilt.

8 - 6 .
Die Umwandlung des Zwecks oder die Aufhebung einer

rechtsfähigen Stiftung (K. 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
geschieht von dem Staatsministerium.

8 . 7 .
Die Bewilligung einer der im § . 1322 Abs . 1 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Befreiungen von Ehe-
hindernisseu,

die Ertheilung einer Ehelichkeits - Erklärung gemäß
8 - 1723 des Bürgerlichen Gesetzbuchs , sowie

die Bewilligung einer Befreiung von den Erfordernissen
des Z . 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die Annahme
an Kindesstatt gemäß Z . 1745 daselbst

bleiben Unserer Entscheidung Vorbehalten.

8 . 8 .
Ueber die Befreiung vom Aufgebot hat

im Herzogthum Oldenburg
das Staatsministerinm , Departement der Justiz,

in den Fürstenthümern Lübeck und Birkenfeld
die Regierung

zu entscheiden.

8 - 9.

Die Gesuche um Bewilligung einer Befreiung von Ehe¬
hindernissen und vom Aufgebote sind im Herzogthum bei
dem Amte — in den Städten I . Klasse bei dem Magistrate — ,
in dessen Bezirke die Ehe geschlossen werden soll , eiuzurei-

1 *
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chen und von diesem mit gutachtlichem Berichte dem Staats¬
ministerium , Departement der Justiz , vorzulegen . In den
Fürstenthümeru sind die Gesuche bei den Regierungen ein¬
zureichen und die Gesuche um Befreiung von einem Ehe - ^
Hindernisse sind von diesen gleichfalls dem Staatsministerinm,
Departement der Justiz , mit gutachtlichem Berichte Vvrzn-
legen.

Wenn für eine Ehe , die nicht im Gebiete des Groß¬
herzogthums geschlossen werden soll , die Befreiung von
einem Ehehindernisse zu erbitten ist , so ist das Gesuch un¬
mittelbar beim Staatsministerium , Departement der Justiz,
einzureichen.

8 - 10 .

Die Anträge ans Ehelichkeits- Erklärung sind bei dem
Staatsministerium , Departement der Justiz , cinzureichen. ^

8 - 11 .

Die Gesuche um Bewilligung einer Befreiung von den
Erfordernissen des ß . 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
für die Annahme an Kindesstatt sind , falls ein Amtsgericht
des Großherzogthnms für die Bestätigung des Vertrages,
durch welchen jemand an Kindesstatt angenommen werden
soll , zuständig ist , bei diesem , andernfalls unmittelbar bei
dem Staatsministerium , Departement der Justiz , einzureichen.

Ist das Gesuch beim Amtsgericht einzureichen , so ist
es von diesem mit gutachtlichem Berichte dem Oberlandes-
gerichte einzusenden, das es mit seinem Gutachten dem Staats¬
ministerium , Departement der Justiz , vorzulegen hat . ^

8 - 12 .
Unter der Bezeichnung „ Polizeibehörde" in den Vor¬

schriften über den Fund (ZZ . 965 bis 977 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ) ist im Herzogthum Oldenburg und im Fürsten-
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thum Lübeck der Gcmeindevorstand , im Fürsteiithinn Birken¬
feld der Bürgermeister zu verstehen.

8 - 13.

Die nach den W . 980 , 981 und 983 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs vvn Landesbehörden und Landesanstalten , von
Gemeindebehörden und Gemeindeaustalten, sowie von dem
öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalten , die von
einer Privatperson betrieben werden , in Fundsachen u . s . w.
zu erlassenden Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang
an der Amts - bezw . Betriebsstelle und , sofern die gefunde¬
nen rc . Gegenstände den Werth von drei Mark übersteigen,
außerdem durch Einrückung in die zu den amtlichen Bekannt¬
machungen bestimmten öffentlichen Blätter . Zwischen dem
Tage , an welchem der Aushang bewirkt, und dem Tage , au
welchem das ausgchängte Schriftstück wieder abgenommen
wird , soll ein Zeitraum von mindestens sechs Wochen liegen;
auf die Gültigkeit der Bekanntmachung hat es keinen Ein¬
fluß , wenu das Schriftstück von dem Orte des Aushangs
zu früh entfernt wird.

Die Behörde oder die Anstalt kann weitere Bekannt¬
machungen erlassen.

8 - ick.
Die in der Bekanntmachung zu bestimmende Frist zur

Anmeldung von Rechten muß mindestens sechs Wochen be¬
trage» . Die Frist beginnt mit dem Aushange , falls aber
die Bekanntmachung auch durch Einrückung in die Amts-

O blätter erfolgt , mit der letzten Einrückung.

8 - 15-
Der Artikel 2 der Verordnung für das Grvßherzog-

thum vom 8 . November 1875 , betreffend die Ausführung
des Reichsgesetzes vom 6 . Februar 1875 über die Beurkun-

»
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düng des Personeiistniides und die Eheschließung , wird auf¬

gehoben.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 1 . Decem-

ber 1899.

(U . 8 .) Peter.

Jansen . Flor.

Becker.

109 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departement der Justiz , be¬

treffend die Hinterlegungsordnung für das Herzogthum Oldenburg.
Oldenburg , den 1. December 188S.

Auf Grund des § . 42 des Gesetzes für das Herzog¬

thum Oldenburg vom 15 . Mai 1899 zur Ausführung des

Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Handelsgesetzbuchs wird

die nachstehende

Hinterlegungsordnung
für das Herzogthum Oldenburg

bekannt gemacht.

Oldenburg , den 1 . December 1899.

Staatsministerium,

Departement der Justiz.

Flor.

H

Becker.



Mnlerlegungsordlmng
für das Herzogthum Oldenburg.

In Gemäßheit des 8 - 42 des Gesetzes für das Herzog¬
thum Oldenburg vom 15 . Mai 1899 zur Ausführung des
Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Handelsgesetzbuchs werden
folgende Vorschriften über die Hinterlegungen erlassen.

I . Allgemeine Bestimmungen.

8 - 1 . Diese Hinterleguugsordnung gilt für alle von
den Gerichten oder anderen Behörden ungeordneten , sowie
für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Hinter¬
legungen mit alleiniger Ausnahme der Kostenvorschüsse im
gerichtlichen Verfahren (vgl . 8 - 4 und 6 der Anweisung für
die Berechnung re . der Gerichtskvsten bei den Gerichten des
Herzogthums Oldenburg ) .

In den beim Depositum deS Landgerichts Oldenburg
noch anhängigen Sachen behält cs bis zu deren Erledigung
bei dem bisherigen Verfahren sein Bewenden.

8 - 2 . Zur Hinterlegung geeignet sind nur Geld , Kost¬
barkeiten , Werthpapiere und sonstige Urkunden.

Z . 3 . Ist ein Amtsgericht mit mehreren Richtern be¬
setzt , so ist die Verwaltung der Hinterlegungsstelle bei der
Geschäftsvertheilung einem derselben zu übertragen.

Z . 4 . lieber die Hinterlegungen werden bei jeder
Hinterlegungsstelle 2 Hauptbücher geführt:

1 . ein Hauptbuch betreffend die Hinterlegung von
Geld nach Formular 1;

2 . ein Hauptbuch L , betreffend die Hinterlegung von
Kostbarkeiten , Werthpapieren und sonstigen Urkunden
nach Formular 2.



Diese Hauptbücher hat der Gerichtsschreiber unter Ver¬
schluß zu halte » .

H. 5 . Die neu auzulegeudeu Hauptbücher sind mit
den Buchstabe » bezw . L und der fortlaufende » Nummer
der Bände zu versehen . Die Seiten eines neuen Bandes
sind mit fortlaufenden Zahlen zn bezeichne» ; die erste und
letzte Seite ist von dem Amtsrichter zn beglaubigen und

zwar die letzte Seite unter Vermerkuug der in dem Buche
enthaltenen Seitenzahl.

K. 6 . Außerdem ist bei jeder Hinterlegungsstelle ein
Registerbuch nach Formular 3 und ein Sportelubuch nach
Formular 4 zu führen.

7 . Die Führung sämmtlicher Bücher liegt , soweit
nicht in dieser Hinterlegnngsordnung etwas Besonderes be¬
stimmt ist , dem Gerichtsschreiber ob.

§ . 8 . Die zu einer Sache gehörigen hinterlegte»
Gegenstände sind ohne Vermischung mit anderen Gegen¬
ständen aufzubewahren und mit einer genauen Bezeichnung
der Sache zu versehen.

ß . 9 . Die hinterlegten Gegenstände sind vom Amts¬
richter und Gerichtsschreiber gemeinschaftlich entgegeuzuneh-
meu und unter gemeinschaftlichem Verschluß aufzubewahren.

Z . 10 . Die Hinterlegungsstelle ist nicht verpflichtet
1 . die Ausloosnug oder Kündigung der Werthpapiere

zu überwachen,
2 . für die Einziehung neuer Zins - , Reuten - oder Ge-

winn - Autheilscheine oder der Beträge fälliger Zins - ,
Reuten - oder Gewiuu -Antheilscheine von Amtswegen
zu sorgen.

K. 11 . Jede durch Heirath der Empfangsberechtigte » ,
durch Abtretung der Forderung oder durch sonstige Umstände
eingetretene Aenderung in der Empfangsberechtigung ist der
Hinterlegungsstelle von einem Betheiligten schriftlich oder
zum Protokolle des Gcrichtsschreibers anzuzeigen.
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II . Nerfahren bei der Hinterlegung.
tz . 12 . Der Hinterleger hat bei der Hinterlegung eine

schriftliche Erklärung in 2 Ausfertigungen zu überreichen.
Die Erklärung muff enthalten:

1 . Namen , Stand oder Gewerbe und Wohnort des
Hinterlegers und , falls die Hinterlegung in dessen
Vertretung von einer anderen Person bewirkt wird,
Namen , Stand oder Gewerbe und Wohnort auch
dieser Person;

2 . ein genaues und vollständiges Verzeichniß der zu
hinterlegenden Gegenstände ; Werthpapiere sind nach
ihrem Namen , der Nummer , dem Jahre der Aus¬
stellung , dem Nennbeträge, dem Zinsfüße , dem Tage
der Fälligkeit der Zinsen oder Gewinn - Antheilscheine,

H und zutreffenden Falls unter Angabe der mithinter¬
legten Zins - oder Gewinn-Antheilscheine und Er-
» encrungsscheine zu bezeichnen , Schulddokumcnte aber
mit einem die etwaige Jngrossation bezw . Eintra¬
gung in das Grundbuch bezeichnenden Zusätze nach
Namen des Ausstellers , Ort und Zeit der Aus¬
stellung , Betrag , Zinsfuß und Fälligkeitstermin zu
verzeichnen;

3 . die bestimmte Angabe der Veranlassung zur Hinter¬
legung und , sofern die Rechtsangelegcnheit, zu welcher
die Hinterlegung erfolgt , bei einer Behörde anhän¬
gig ist , insbesondere auch die Bezeichnung der Sache
und der Behörde.

^ Wird die Hinterlegung auf Grund einer Entscheidung
oder Anordnung einer Behörde beantragt , so ist , wenn das-

l selbe Amtsgericht diese Behörde ist , eine Bezugnahme ans
die betreffenden Akten hinzuzufügen , sonst aber eine Ans-

! fertigung oder Abschrift der Entscheidung oder Anordnung
§ anzulegen.
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Soweit thunlich ist auch die Person , an welche die
Rückgabe erfolgen soll , nach Namen , Stand oder Gewerbe
und Wohnort zu bezeichnen.

In Vormnndschafts - und Pflegschaftssachen ist an
Stelle der Erklärung lediglich ein Berzeichniß der zu hinter¬
legenden Gegenstände nach Formular 5 einzureicheu . Die
Formulare sind den Vormündern und Pflegern nach Be¬
darf kostenfrei zu liefern . Etwaige später in derselben Sache
zu hinterlegende Gegenstände sind in dasselbe Verzeichniß
einzutragen ; reicht dasselbe nicht ans , so ist ein neuer Bogen
anzuheften . Das Hinterlegungsgesnch kann auch zum Proto¬
koll des Gerichtsschreibers angebracht werden , auch hat der
Gerichtsschreiber den Vormündern und Pflegern bei Anfer¬
tigung des Verzeichnisses auf Verlangen behülflich zu sein.

Z . 13 . Es kann jedoch auch vor der Hinterlegung ein
Gesuch um Annahme bei der Hinterlegungsstelle schriftlich
eingereicht werden . Demselben ist die nach Z . 12 erforder¬
liche Erklärung in doppelter Ausfertigung beizufügen.

Z . 14 . Steht der beabsichtigten Hinterlegung ein Hin¬
derniß entgegen , so hat das Amtsgericht dies Demjenigen,
welcher zu hinterlegen beabsichtigt , sofort , und im Falle des
8 - 13 binnen einer Frist von 3 Tagen nach Eingang des
Gesuchs zu eröffnen . Anderenfalls ist dem Hinterlegnngs-
antrage stattzugeben und im Falle des ß . 13 ebenfalls bin¬
nen einer Frist von 3 Tagen dem Antragsteller zu eröffnen,
daß die Hinterlegung erfolgen könne.

Z . 15 . Die Hinterlegung kann mittels portofreier Ein¬

sendung durch die Post geschehen. In diesem Falle geschieht
die Uebersendung auf Gefahr des Hinterlegers.

Z . 16 . Wenn bei Kostbarkeiten , die hinterlegt werden
sollen , der Schätzungswerth nicht feststeht , so kann die Hin¬
terlegungsstelle dieselben durch einen Sachverständigen ab¬

schätzen lassen . Die hierdurch veranlaßten Kosten hat der

Hinterleger bei der Hinterlegung zu entrichten.
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Z . 17 . Nach Empfangnahme der zu hin verlegenden
Gegenstände haben der Amtsrichter und Gerichtsschreiber
sofort die Hinterlegung in die Hauptbücher einzutragen und
erst hiernach dem Hinterleger auf der einen Ausfertigung
der Erklärung oder des Verzeichnisses (§ . 12 ) zusammen
eine Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung auszu-
stellen . Den Unterschriften ist das Gerichtssiegel beizu¬
drücken . Zn der Bescheinigung ist die Seite des Haupt¬
buchs , wo die Hinterlegung verbucht ist , anzugeben . Hin¬
terlegte Geldsummen sind außer mit Ziffern auch mit Buch¬
staben zu verzeichnen.

Die andere Ausfertigung ist mit einer gleichlautenden
Bescheinigung , jedoch ohne Beidrückung eines Siegels , zu
versehen.

Z . 18 . Die im Z . 17 am Ende gedachte Ausfertigung
ist dann zu den Akten über diejenige Rechtsangelegenheit
zu legen , auf welche die Hinterlegung sich bezieht . Wird
jedoch die Angelegenheit beim Amtsgericht erst durch das
Hinterlegungsgesuch anhängig , so sind darüber besondere
Akten zu bilden . Solche Akten sind mit der Bezeichnung
„ Hinterlegungs -Akten des Amtsgerichts U .

" der Zeitfolgc
entsprechend aufzubewahren.

Jede Eintragung in die Hauptbücher muß die Akten,
zu welchen die in Abs . 1 gedachte Ausfertigung aufbewahrt
wird , bezeichnen.

Z . 19 . Der Inhalt der Eintragungen in die Haupt¬
bücher ergiebt sich aus den Formularen . Im Hauptbuch
^ ist in der Spalte „ Betrag " die Bezeichnung der hinter¬
legten Geldsumme vom Amtsrichter und Gerichtsschreiber
zu unterschreiben . Im Hauptbuch L sind in der zweiten
Spalte die hinterlegten Gegenstände genau , und zwar Werth¬
papiere und sonstige Urkunden gemäß K . 12 Ziffer 2 zu
beschreiben . In der dritten Spalte ist das Datum der
Hinterlegung von beiden Beamten zu unterschreiben.



In de » Bücher » dürfe » Wegschabuugeu nicht vvrge-
» ommcn werde» ; etwaige Schreibfehler sind so zu berich¬
tige » , daß das irrig Niedergeschriebene lesbar bleibt . Ucber
die Berichtigung ist eine besondere Bemerkung hinzuznfügen.

III . Verfahren bei der Rückgabe.
8 - 20 . Dem Gesuche um Rückgabe hinterlegter Ge¬

genstände ist der Nachweis der Berechtigung zur Empfang¬
nahme beizufügen , wenn solche sich nicht schon aus der
Hinterlegung ergiebt.

Wird das Gesuch mündlich gestellt , so hat das Amts¬
gericht sofort demselben stattzugebeu oder den Nachsncheudcn
von dem der Rückgabe entgegenstehcnden Hinderuiß in
Kenntnis; zu setzen.

Wird das Gesuch schriftlich eingcreicht , so ist der Nach¬
suchende binnen einer Woche von dem etwaigen Hindernisse
in Kenntniß zu setzen oder zu benachrichtigen, daß die Rück¬
gabe stattfiuden könne . Eine solche Benachrichtigung ist im
Falle des 8 - 25 nicht erforderlich.

8 - 21 . Dem Gesuche um Rückgabe ist insbesondere
stattzugebeu:

1 . wenn durch rechtskräftige Entscheidung die Berech¬
tigung zur Empfangnahme festgestellt , oder die Rück¬
gabe von der zuständigen Behörde augeordnet ist;

2 . wenn der Antrag auf eine von der zuständigen Be¬
hörde auf die Hinterlegungsstelle ausgestellte An¬
weisung sich gründet;

3 . wenn die Rückgabe durch die Erklärung sämmtlicher
Betheiligteu bewilligt ist.

8 - 22 . In Vormundschafts - und Pflegschaftssachen
dürfen hinterlegte Werthpapiere und Kostbarkeiten nur mit
Genehmigung des Vvrmuudschaftsgerichts zurückgegebe»
werden.

8 - 23 . Ersucht die für die Rechtsangelegeuheit zustän¬
dige Behörde um Rückgabe au sie selbst oder an eine in



dem Ersuchen bezeichnetc Person , so darf das Ersuchen
nicht abgelehnt werden.

Wenn gegen die Rückgabe ein Hinderniß sich ergiebt,
so ist dasselbe unter Aussetzung der Rückgabe der ersuchen¬
den Behörde mitzutheilen . Dem weiteren Ersuchen , die
Rückgabe ungeachtet des Hindernisses zu bewirken , hat die
Hinterlegungsstelle zu genügen.

Z . 24 . Innerhalb des Deutschen Reichs sind Geld¬
beträge ans Antrag dem Empfangsberechtigten , soweit die
Pvsteinrichtungen cs gestatten , durch die Post zu übersenden.
Kann die Uebersendnng mittels einer Postanweisung ge¬
schehen , so ist sie ans diesem Wege zu bewirken ; die Post¬
anweisung ist mit dem Vermerk „ Eigenhändig " zu versehen
(Postordnung vom 11 . Juni 1892 tz . 40 V ) . Bei Beträ¬
gen über 3000 muß die Unterschrift des Antrages ge¬
richtlich oder notariell beglaubigt werden.

Die Kosten und die Gefahr der Uebersendnng trägt
der Empfangsberechtigte . Der Betrag des Portos ist von
dem zu übersendenden Betrage zu kürzen.

Z . 25 . Wenn Geld anszuzahlen ist und der Empfangs¬
berechtigte dasselbe nicht sofort entgegengenommen hat , so
hat der Gerichtsschreiber ans Anweisung des Amtsrichters
demselben eine nach Formular 6 auszufertigende Benach¬
richtigung darüber , daß die Auszahlung stattfinden könne,
zustellen zu lassen oder mittels eingeschriebenen Briefes zu¬
zusenden . Dabei ist darauf aufmerksam zu machen , daß
ein etwaiger Vertreter bei der Empfangnahme eine gehörig
beglaubigte Vollmacht Vvrzulcgen hat . Auswärtige Em¬
pfangsberechtigte sind außerdem auf die Vorschriften des
Z . 24 hinzuweisen.

Die Empfangsbescheinigung wird , wenn die Auszah¬
lung an den Empfangsberechtigten oder einen gehörig legi-
timirten Vertreter geschieht, in dem Hauptbuche in der letzten
Spalte unter Beifügung des Datums ertheilt.
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So lange noch bei einer Hinterlcgnngsstelle das alte
in der Hinterlegungsordnnng vom 30 . September 1885 als

Hauptbuch beibehaltene Depositions - Hauptbuch im Ge¬
brauch ist , ist diese Empfangsbescheinigung unter dem in

Ausgabe gestellten Betrage zu ertheilen.
Die im Z . 24 gedachten Anträge , die Posteinlieferungs¬

scheine und die Vollmachten der Vertreter sind als Blatt¬
sammlungen unter Verschluß des Gerichtsschreibers aufzu¬
bewahren.

Z . 26 . Bei der Rückgabe der zu Buch L verbuchten
Werthpapiere , Urkunden und Kostbarkeiten hat der Em¬

pfänger die Hinterlegungsbescheinigung (Z . 17 ) zurückzulie¬
fern und in der Spalte 4 des Hauptbuchs den Empfang
unter Beifügung des Datums zu bescheinigen , wobei eine

Hinweisung auf die Eintragungen in Spalte 1 und 2 den

Umständen » ach für genügend erachtet werden kann.
In Vormundschafts - und Pflegschaftssachen ist zu

dieser Eintragung auch das Aktenstück , auf welchem die

Rückgabe verfügt ist , zu vermerken.
Bei theilweiser Rückgabe von Werthgegenständen , über

welche eine Hinterlegungs - Bescheinigung ertheilt ist , ist,
soweit es sich nicht um Fälle des K . 27 handelt , der Hin¬
terlegungsschein , nachdem auf demselben , sowie auf der beim
Gericht zurückbleibenden Ausfertigung die Angabe in Betreff
der zurückgegebenen Gegenstände durchstrichen und die Be¬

merkung , daß und wann dieselben znrückgegeben sind , hinzn-
gefügt ist , dem Hinterleger wieder einzuhändigen.

K. 27 . In Vormundschafts - und Pflegschaftssachen
ist ferner in Spalte 5 des Hauptbuchs zu vermerken:

1 . unter Empfangsbescheinigung des Empfängers nach
Maßgabe des Z . 25 und unter Bezugnahme auf die
die Rückgabe auorduende Verfügung zu den Vor¬

mundschaftsakten (Z . 26 Abs . 2)
n) die blos einstweilige Rückgabe des hinterlegten

Gegenstandes;
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6 ) die einstweilige oder endgültige Rückgabe von
Nebenstücken (Zins - , Renten - und Gewinn-
Antheilscheinen und Erneuerungsscheinen ) ;

2 . die Wiedereinlieferung von einstweilen zurückgege¬
benen Stücken , sowie die nachträgliche Einlieferung
von Nebenstücken.

Im Buche L ist alsdann , wie in der dritten Spalte,
vom Amtsrichter und Gerichtsschreiber der Empfang zu
beurkunden.

In den beiden letzten Spalten der Hinterlegungsver¬
zeichnisse sind von denselben entsprechend der Spalte 5 des
Hauptbuchs in allen in diesem Paragraphen gedachten
Fällen Bemerkungen einzutragen.

Kommen solche Fälle in anderen Sachen als Vor¬
mundschafts - und Pflegschaftssachen vor , so finden die Be¬
stimmungen dieses Paragraphen entsprechende Anwendung.

tz . 28 . Ist ein hinterlegter Gegenstand endgültig zu¬
rückgegeben , so ist dessen Bezeichnung in der 2 . Spalte des
Hauptbuchs L kreuzweise zu durchstreichen.

8 - 29 . Kann der Empfangsberechtigte die Hinter¬
legungs - Bescheinigung (tz . 17 und K . 26 ) nicht zurückliefern,
so hat er dies zum Protokoll der Hinterlegungsstelle zu er¬
klären , sowie , daß er den Schein für ungültig erkenne , und
auch dessen Nachlieferung , falls er wieder aufgefunden
werden sollte , zu versprechen . Erforderlichen Falls ist ihm
dann eine Abschrift der bei dem Amtsgericht zurückgeblie¬
benen Ausfertigung zu ertheilen , dieselbe aber ausdrücklich
als Ersatz der angeblich verlorenen oder sonst abhanden
gekommenen Ausfertigung zu bezeichnen.

IV Schlußbestimmungen.
K . 30 . Alljährlich sind einmal sämmtliche laufenden

Sachen von dem Amtsrichter und Gerichtsschreiber dnrch-
zusehen und die Sollbestände mit den vorhandenen Massen
zu vergleichen . Ueber die Verhandlung ist von beiden
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Beamten ein Protokoll anfzunehmen , welches die Vollstän¬
digkeit des Bestandes bescheinigen muß . Von dem Protokoll
ist eine beglaubigte Abschrift dem Oberlandesgericht einzn-
senden.

Ebenso ist zu Verfahren , wenn einstweilig oder dauernd
ein Wechsel des Amtsrichters oder Gerichtsschreibers ein-
tritt ; jedoch ist alsdann eine Abschrift des Protokolls nicht
einzusenden.

8 - 31 . Zur Wahrnehmung des Hinterlegnngsgeschäfts
hat jede Hinterlegungsstelle einen oder mehrere bestimmte
Tage in der Woche und an denselben bestimmte Stunden
festzusetzen und öffentlich bekannt zu machen . In dringen¬
den Fällen ist jedoch das Hinterlegungsgcschüft jeder Zeit
während der gewöhnlichen Geschästsstunden zu erledigen.

Z . 32 . Die Hinterlegungsgebühren werden gleich bei
der Hinterlegung baar entrichtet oder von dem hinterlegten
Betrag abgezogen und im letzteren Falle im Hauptbuch
in Ausgabe gestellt . Der Gerichtsschreiber nimmt die Ge¬
bühren in Verwahrung und verbucht dieselben in dem Ver¬

zeichniß Anlage 4.
Z . 33 . In den Monaten Januar und Juli eines je¬

den Jahres sind für das verflossene halbe Jahr Auszüge
aus dem Verzeichnisse (Aul . 4 ) doppelt ansznfertigen . Die¬
selben sind von dem Amtsrichter als richtig und vollständig
zu bescheinigen und dann dem Amte zur Hebung und dem-

nächstigen Rücksendung der einen Ausfertigung mit Em¬
pfangsbescheinigung zu übersenden . Die Bescheinigung , daß
dies geschehen , oder , falls für ein Halbjahr überall keine
Gebühren abzuliefern sind , eine dies bescheinigende Bemer¬

kung ist von dem Amtsrichter in das Verzeichniß (Aul . 4)
einzutragen . In das nach K. 18 der Anweisung für die
Berechnung , Erhebung und Ablieferung der Gerichtskosten
am Schluffe des Jahres anfznstellende , dem Staatsmini¬
sterium , Departement der Finanzen , zu übersendende Ver¬

zeichniß der im Laufe des Jahres de » Aemtern zugestellten
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Gebühren -Extracte sind auch die Gebühren in Hinterle¬
gungssachen aufzunehmen.

Z . 34 . Diese Hinterlegungs - Ordnung tritt am 1 . Ja¬
nuar 1900 in Kraft . Die bisherigen Hauptbücher und
L sind beizubehalten ; der Titel des Hauptbuchs 8 ist nach
dem Formular (Aul . 2 ) zu ändern . Das nach der bis¬
herigen Hinterlegungsordnung vom 30 . September 1885
zu führende Hauptbuch 0 ist bis zur Erledigung der am
1 . Januar 1900 noch laufenden , zu diesem Buche einge¬
tragenen Sachen fortzuführen und es bleiben hierfür die
Bestimmungen jener Hinterlegungsordnung maßgebend.
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Anlage 1.

Amtsgericht OlätziitiurA.

Hauptbuch
betreffend die Hinterlegungen von Geldern.

3 *



In der 2rvg,u§8vsr
betreffend äsu unter ^rrtilrsl 310 äsr

6 .68 LriulisitLsrs

sind hinterlegt:

Tag
det

Hinter¬
legung.

Hinterlegter
Betrag.

Genaue Bezeichnung des Hinterlegers

beziv . des Vertreters desselben.

LrlolrÄtLsr Hermann Dlsäriolr Ntillsr Ln 8anä-
Nattsn.

1 . Llai 1900

6tsrio1its8olirsi1 >sr.
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stsiAsrunAs -Sache,
dsrnsinäs Haltsn g-nlAslülirlkii Lirirnälassitn
L . H . Nszrsr, L . 17/99,

sind verausgabt:

Tag
der

Aus¬
zahlung.

Genaue Bezeichnung

des Empfängers.

Ausge¬
zahlter
Betrag.

Quittung des Empfängers
bezw.

Hinweis auf die Belege.

4. 5. 6. 7.

5 . Llni 1S00 1 . Hs .nsinnnn Hsrinnirii
l ^risäriob Lobrnunn
rin HuiMossn.

312 SO HrnpluiiAsn : 312 50 »j.
OläsnburZ , S . Ns .1 1800.

H . 1' . Lobinnun.

5 . Nul 1000 2 . Lnulnrnnii lpsrälnnnä
Holts in IVilässirnu-
8SN.

so 40 Ourob ilostnnrvsisunA üdsr-
snnät (otr . L1s,tt S) .
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Anlage Ä.

Amtsgericht OlätzüdurA.

Hauptbuch 8,
betreffend die Hinterlegungen von Kostbarkeiten,

Werthpapieren und sonstigen Urkunden.



In der Vormuiiä86liM8-Sache,
;8 !

ist hinterlegt:

dsirstksiiZ . äis Lincisr 6.68 8otiu .8t6r8 ^ViHisIin Oa.r1 211 O^toriidniA -
, 8 . 540,

Ordn .-

^IZ

Genaue Bezeichnung des Hinter¬
legers und der hinterlegten

Gegenstände.

Tag der Hinter¬
legung nebst

Unterschrift der
Beamten.

Tag der Rückliefe¬
rung nebst Cluittung

des Empfängers.
Bemerkungen.

i. 2. 3. 4. 5.

i. ^ rurniiä Lolmsiäsr Usi -niLim Ntzzr «r 1 . I 'sdi -. 1900. OsL in 8xg .1ts 2 DriisusrimMsolisiii
rui ^ tztsriiliiirA. 17 . 17. ds ^siolmstsii 8oliii1 (1- ^nrüolcsrli ^ltsii.

01ä .snv8 »8^ Äls8^ «lE <:Iisiii von
1867 1734 Ndsr

^ .misrioliisi ' .

17 . 17.
OsrioNtssvNrsidsr.

golisin Ndsr 500 MNr.
ns5st Drusiisrirngs-

01äsii5iirA , 28 . 8sx1.
1902.

500 M ^-kl^ ii 3 /̂2^ Ff^2i » 8tsrlliir >.:
^ ^ rll 1 , Ootodsr 1 , HII^ H^ SIIS-

l'UHASSvIlsill.

soNsiii 2iiriioksrlig. 1-
tsu.

OläsuliiirA , 1 . Nai
1903.

II . Ns ^ sr.

VsrI . v . 28 ./4 . 03.
11. L. 6.

H . Llszisr.

Di'iisiisriiiiASsolisiii
visäsr IiiiiisrlsAt.

OläsuNiirA , 1 . I7ov.
1902.

17 . 17.
^ .mlsriolitsi '.

17 . 17.
Osriolitssolirsilisi ' .
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Anlage S.

Amtsgericht OläonburA.

betreffend lammtliche Hinterlegungen.
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Rubrik der Sache.

Xrnoläi , Oarl , 8sI1sr OstsrndurZ , 2vsnM-
vsrsttzigsruvA , X . 15/21.

Hauptbuch

L.
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Anlage 4.

Amtsgericht OlävuburA-.

Verzeichniß
der Witterlegurlgsgetitthren.



678

Datum
der

Hinterlegung.

Rubrik der Sache.

Bezeichnung
des

hinterlegten
Gegenstandes.

Betrag
der

Hinter-
legungs-
gelnihren.
^ 5.

1921
tdsovdr . 1.

^ .rnoläi , Oarl , 8silsr mr Ostsrn-
lrnrZ , 2vunA8Vsr8tsi ^ srnnA.

12 000 80

!



Anlage S

Verzeichniß
der

in Vormund sch afts-(Pflegsch asts-)Sachen
über

^ oli . Hiirr . Nsiiisr8 , Hg,ir8iQg,Qir rin ^VarcisnlmrrA , Liricisr,
N . 540 , beim Amtsgericht zu Olitsntmi-A hinterlegten Gegenstände.

Ordn .-
M

Bezeichnung
der hinterlegten Gegenstände.

Zeit
der

Rückgabe.
Bemerkungen.

1. 2. 3. 4.

1 . Oläsnb . 8taatssobulä8oiisiii von 1867
lat . bio . 1800 übsr 500 Dblr . 2N
3 /̂zO/g , 2instsriniii : rt ^>r11 1 nnä Ooto-
bsr 1 , mit lirnsusrnnAssobsin.

2.

3.

4.

Ois obsn nntsr 1 bis 4 vsr ^siobnstsn OsASnstänäs sillä bsuts von ctsra
Vorrannä , Hansrnann D . DanAsraanir 8N Hövsn , bintsrlsAt rvoräsn . — Hanxt-
bnob L 8 . 10.

Oläonbnrg , 1900 Uovbr . 1.
bi . bi . bi.

^ .rntsriobtsr . llsriobtssobrsibsr.

Anmerkung. Dieses Verzeichniß muß sorgfältig aufbewahrt werden , da es bei
späteren Hinterlegungen , sowie bei der Zurückgabe der hinterlegten
Gegenstände wieder eingeliefert werden muß.





Hauptbuch
Seite 5.

Atilagö 6

(Dieser Absatz ist
bei Beträgen bis
zu 8000 ^ zu

streichen.)

In der ^ ivanAsVsrstciAsrünM -Sache , betreffend äön ckstn
Uücksr chobann Vrisäricb NönckcbsrA 2u Ostsrnpnrtz ' Agpörl-
tzsn Artikel 514 äsr Osinsinäs Ostsrnbur ^ , benachrichtige ich
Sie im Aufträge des hiesigen Amtsgerichts, daß Sie von den hinter¬
legten Lautg -släsrn äsn lZstrnA von

310 ^lark — Lzvcipunckcrt unci ^sbn Mark —
in Empfang nehmen können.

Sie werden hiermit aufgefordert , unter Rücklieferung dieser Be¬
nachrichtigung entweder selbst oder durch einen gehörig legitimirten
Bevollmächtigten den obigen Betrag an einem Mittrvocb , Vor-
ralttnAS 10 Okr Pis blacinnittaZs 1 Illir , hier in Empfang zu
nehmen

oder aber auf dieser Benachrichtigung unten das Amtsgericht
zu ersuchen , Ihnen auf Ihre Gefahr den obgedachten Betrag unter
Abzug des Portos durch die Post zuzusenden.

In letzterem Falle haben Sie Ihre Unterschrift gerichtlich oder
notariell beglaubigen zu lassen.

OiäsnpurK , 1901 Vsprnar 1.
U. N.

Osricptssckrsipsr.
Herrn Ruutrnann ImärvlZ Victors

Osnabrück.

Ich ersuche Großherzogliches Amtsgericht OläcnburZ , mir obi¬
gen Betrag von 210 Mark unter Abzug des Portos auf meine
Gefahr durch die Post zuzusenden.

Osnabrück , 1901 Vsbrnar 3.
Iv . Victors.

(Gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift
bei Beträgen über novo
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